
münsch I roßberger I müller 
Steuerberater PartGmbB 

Berrenrater Str. 477 
50354 Hürth 

Telefon: 02233 6118 - 0 
Telefax: 02233 6118 - 11 

E-Mail: info @stb-huerth.de 
Homepage: www.stb-huerth.de 

Monatsinformation 

April 2023 

Guten Tag, 

Veräußerungsgewinne, die ein Steuerpflichtiger innerhalb eines Jahres aus dem 
Verkauf oder dem Tausch von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und 
Monero erzielt, unterfallen nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs der 
Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft. 

Die Erstattung von Telefonkosten für einen vom Arbeitnehmer abgeschlossenen 
Mobilfunkvertrag durch den Arbeitgeber ist nach einem weiteren Urteil des Bun- 
desfinanzhofs auch dann steuerfrei, wenn der Arbeitgeber das Mobiltelefon, 
durch dessen Nutzung die Telefonkosten entstanden sind, von dem Arbeitneh- 
mer zu einem niedrigen, auch unter dem Marktwert liegenden Preis erworben 
hat und er das Mobiltelefon dem Arbeitnehmer unmittelbar danach wieder zur 
privaten Nutzung überlässt. 

Darüber hinaus entschied der Bundesfinanzhof, dass ein Ehegatte, der wirt- 
schaftlich unabhängig ist, aus der Anschaffung eines Pkw, den er an seinen frei- 
beruflich tätigen Ehegatten vermietet, die Vorsteuer geltend machen kann. 

Seit dem 01.01.2023 unterliegt die Lieferung und Installation bestimmter Photo- 
voltaikanlagen einem neuen Nullsteuersatz. Das Bundesfinanzministerium hat 
am 27.02.2023 das endgültige Schreiben zum Nullsteuersatz für Umsätze im 
Zusammenhang mit bestimmen Photovoltaikanlagen veröffentlicht. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
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